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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Sonnenweide Bias GmbH & Co. KG 
strebt die Errichtung eines Solarparks in der 
Stadt Zerbst/Anhalt an. 

Der geplante Solarpark ist ca. 88,2 ha groß 
und besteht aus drei Teilflächen, wobei das 
nördliche Teilgebiet (1) eine Fläche von ca. 
34,1 ha, das südöstliche Teilgebiet (2) eine 
Fläche von ca. 37,6 ha und das südwestli-
che Teilgebiet (3) eine Fläche von ca. 16,5 
ha umfasst. 

Die Plangebiete liegen südlich des 
Siedlungskörpers von Zerbst/Anhalt und 
nördlich des Siedlungskörpers von Bias auf 
Acker- und Grünlandflächen.

Die Erschließung des Solarparks ist über 
Feldwirtschaftswege gesichert, die von der 
B 187a kommend - an die Flächen heran-
führen.

Der Solarpark dient der regenerativen Er-
zeugung von Strom und der gleichzeitigen 
Reduzierung des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger. 

Die Bundesregierung verabschiedete mit 
dem „Osterpaket“ im Frühjahr 2022 die 
größte energiepolitische Gesetzesnovelle 
seit Jahrzehnten. Ziel ist der beschleunig-
te und konsequente Ausbau erneuerbarer 
Energien. Bis 2030 sollen der Anteil 
erneuerbarer Energien am Bruttostromver-
brauch auf mindestens 80 Prozent steigen.

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Diese Zielstellung deckt sich mit den lan-
desplanerischen und raumordnerischen 
Vorgaben der Landespolitik. 

Die Energiewende ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die auch im Land Sach-
sen-Anhalt einen hohen Stellenwert besitzt. 

Das Vorhaben entspricht auch den energie-
politischen Zielen der Stadt. Sie will ihren 
Anteil dazu beitragen, dass der Anteil alter-
nativer Energie am Gesamtverbrauch den 
Zielen entsprechend erhöht werden kann.  

Neben der Nutzung von Windenergie ist die 
Stromerzeugung aus Solarenergie in Form 
von Photovoltaikanlagen eine bedeuten-
de Form der Gewinnung von regenerativer 
Energie.  

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtli-
che Zulässigkeit des Solarparks nach § 35 
BauGB (Außenbereich). Danach ist die Pla-
nung nicht realisierungsfähig. Die Nutzung 
von Solarenergie ist im Außenbereich nicht 
privilegiert.

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage zu schaffen, hat der Stadt-
rat der Stadt Zerbst/Anhalt gemäß § 1 Abs. 
3 und § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Energiepark Sonnen-
weide-Bias“ beschlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes 
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Flächennutzungsplan

Der Teil-Flächennutzungsplan (Blatt 1) und 
die 1. Ergänzung des Flächennutzungspla-

nes Gemarkung Bias der Stadt Zerbst/An-
halt stellen die gesamten Teilgeltungsberei-
che als Flächen für die Landwirtschaft dar. 
Nachrichtlich ist für einen Teilbereich eine 
Fläche mit archäologischen Kulturdenkma-
len dargestellt. Zudem sind ober- und unter-
irdische Hauptversorgungsleitungen darge-
stellt. 

Der vorliegende Bebauungsplan wider-
spricht somit dem Entwicklungsgebot nach 
§ 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungsplä-
ne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vor-
zeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt 
oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder 
Bestandsänderungen von Gemeinden oder 
anderen Veränderungen der Zuständigkeit 
für die Aufstellung von Flächennutzungs-
plänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf die Auflösung der Verwal-
tungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe am 1. 
Januar 2010, der Aufnahme von 21 Ge-
meinden mit ihren Ortsteilen zur Einheits-
gemeinde Stadt Zerbst/Anhalt und dem da-
mit einhergehenden Planungsbedürfnis für 
einen neuen gemeinsamen Flächennut-
zungsplan kann der vorliegende Bebau-
ungsplan als vorzeitiger Bebauungsplan 
gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt wer-
den.

Der in Rede stehende Bebauungsplan be-
darf jedoch, da er nicht aus dem gültigen 
Flächennutzungsplan entwickelt ist, gemäß 
§ 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die Kreisverwaltung Anhalt/Bitterfeld (vgl. § 
1 Nr. 2 der Landesverordnung über die Zu-
ständigkeiten nach dem Baugesetzbuch - 
ZuVO nach BauGB -).
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Die Teilgeltungsbereiche liegen südlich des 
Siedlungskörpers von Zerbst/Anhalt und 
nördlich des Siedlungskörpers von Bias auf 
Acker- und Grünlandflächen.

Der Teilgeltungsbereich 1 des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

•	 im Westen durch die Bundesstraße 
187a (B 187a),

•	 im Norden durch eine Gasverteilstation,  
eine mit Gehölzstrukturen versehende 
Altdeponie und landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen,

•	 im Osten durch Waldflächen,

•	 im Süden durch Wald und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen.

Der Teilgeltungsbereich 2 des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch einen Feldwirtschafts-
weg und daran anschließende landwirt-
schaftlich genutzte Flächen,

•	 im Westen, Osten und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen

Der Teilgeltungsbereich 3 des Bebauungs-
planes wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden, Westen und Süden durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen,

•	 im Osten durch eine mit Gehölzstruktu-
ren versehende Fläche und landwirt-
schaftlich genutzte Fläche.

Die genauen Grenzen der Teilgeltungsberei-
che sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans und dem nachstehenden Lageplan zu 
entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Die Teilgeltungsbereiche sind fast aus-
schließlich von landwirtschaftlich genutzten 
Flächen und Waldflächen umgeben. Ledig-
lich im äußersten Norden grenzen zwei Be-
triebe des Gewerbegebietes Ahornweg so-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage der Plangebiete (weiße Balkenlinien); ohne Maßstab; Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoLSA ; Bearbeitung: Kernplan
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wie eine Gasverteilstation an den nördli-
chen Teilgeltungsbereich 1 an. 

Die Teilgeltungsbereiche stellen sich aktuell 
als Acker- und Grünlandflächen. dar. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich vollständig im 
Privateigentum. Die Flächen werden für die 
Dauer des Betriebs von dem Betreiber des 
Solarparks gepachtet.

Topografie des Plangebietes

Die Teilgeltungsbereiche sind fast eben. Ge-
mäß des angestrebten Planvorhabens ist 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes auswir-
ken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung des Solarparks ist über 
Feldwirtschaftswege gesichert, die von der 
B 187a kommend - an die Flächen heran-
führen.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Anlieferung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-

Blick von Südwesten über das Teilgebiet 1 nach Norden in Richtung Zerbst im Hintergrund

Blick von Westen über das Teilgebiet 2 nach Osten in Richtung Jüstrichau im Hintergrund
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nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Außerdem ist es möglich, dass die Freiflä
chen-Photovoltaik-Anlage in Zukunft mit 
einem Stromspeicher kombiniert wird.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Die Teilgebiete werden zum Schutz vor Van-
dalismus und Diebstahl eingezäunt, im Be-
reich der Zuwegungen sind Tore vorgese-
hen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Die Stadt Zerbst/Anhalt verfolgt zudem mit 
der Angebotsplanung Freiflächen-Photovol-
taikanlagen eine geordnete Entwicklung im 
Zusammenhang mit Freiflächen-Photovol-
taik auf landwirtschaftlichen Flächen im ge-
samten Gemeindegebiet und damit verbun-
den die Umsetzung der umweltpolitischen 
bzw. energiepolitischen Zielstellung der 
Bundesregierung.

Hierzu wurde eine Standortprüfung für das 
gesamte Stadtgebiet mit dem Ziel der sach-
gerechten Prüfung von Photovoltaik (PV)-
Standorten als vorbereitende Arbeitsgrund-
lage durchgeführt. Diese flächendeckende 
Eignungsprüfung dient als Vorplanung und 
zur Konfliktminimierung für nachgeschalte-
te Bauleitplanungen. Der Stadtverwaltung 
dienen das Standortkonzept und der inte-
grierte Kriterienkatalog als Entscheidungs-
findung gegenüber potentiellen Investoren.

Da ein Großteil der Agrarflächen der Stadt 
Zerbst/Anhalt in der „Benachteiligten Ag-
rarzone in Sachsen-Anhalt 2022“ liegen, 
wurden im Hinblick auf potentielle Photo-
voltaik-Freiflächenanlagen Standorte weite-

re Kriterien hinzugezogen. Ebenso wurden 
im Fachausschuss, dem Bau- und Stadt-
entwicklungsausschuss, regionale Kriterien 
festgelegt.

Alle Fragen bezüglich der Eigentumsver-
hältnisse der Flächen wurden im Rahmen 
der Angebotsplanung nicht betrachtet!

Ausschlusskriterien aus vorgelager-
ten Planungen

Im LEP 2010 und weiterführend im REP 
2019 sind durch die Landes- beziehungs-
weise Regionalplanung Vorrang- und Vor-
behaltsgebiete für bestimmte Wirtschafts-
zweige und Schutzgüter festgelegt worden.

Im ersten Schritt wurden alle festgesetzten 
Vorrangstandorte als ungeeigneter Stand-
ort für PVA eingestuft.

Dies betrifft folgende Vorrangkategorien:

•	 Vorrang militärische Nutzung

•	 Vorrang Industrie und Gewerbe

•	 Vorrang Wind

•	 Vorrang Forstwirtschaft

•	 Vorrang Rohstoffgewinnung

Auszug Angebotsplanung Karte 1; ohne Maßstab; Quelle: LVermGeoLSA (www.lvermgeo.sachsenanhalt.de) A18-22; Bearbeitung: Stadt/Anhalt
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•	 Vorrang Landwirtschaft

•	 Vorrang Hochwasserschutz

•	 Vorrang Natur und Landschaft

Ebenso wurden die Vorbehaltsstandorte als 
ungeeignete Standorte für PVA eingestuft.

Dies betrifft folgende Vorbehaltskategorien:

•	 Vorbehalt Wiederbewaldung

•	 Vorbehalt Denkmalschutz

•	 Vorbehalt Ökologisches Verbundsystem 
(ÖVS)

•	 Vorbehalt Landwirtschaft

Abschließend wurden alle Landschafts-
schutzgebiete im Gemeindegebiet, als nicht 
überplanbare Standorte eingearbeitet.

Die Lage und Ausdehnung ist in Karte 1 zur 
Angebotsplanung dargestellt.

Bodenschutzrechtliche Kriterien

In Zusammenarbeit mit der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wit-
tenberg wurde das Bodenfunktionsbewer-
tungsverfahren in die gesamträumliche Pla-
nung der Stadt Zerbst/Anhalt mit eingear-
beitet und soll als fachliche Grundlage im 
Sinne einer „anerkannten Prüfmethode“ 
gemäß § 2 BauGB herangezogen werden. 

Dadurch werden Böden mit hoher Funkti-
onserfüllung ausgewiesen und geschützt. 
Ebenso die Böden mit geringer Funktions-
erfüllung, welche für Überplanungen und 
Kompensationsmaßnahmen in Betracht 
kommen.

Für die Bewertung der Böden werden fol-
gende Kriterien betrachtet:

•	 Naturnähe

•	 Ertragspotenzial

•	 Wasserhaushaltspotenzial

•	 des Konfliktpotenzials als Gesamtbe-
wertung basierend auf die Vorgenann-
ten

•	 und eine Archivbodenfunktion

Es gibt 5 Wertstufen in dem Bodenfunkti-
onsbewertungsverfahren. Die Stufen 4 und 
5 geben einen hohen und sehr hohen Kon-
flikt wieder (Konflikt bei einer Umnutzung). 
Alles ab Stufe 3 (mittleres Konfliktpotential) 
und darunter stellt mögliche Flächenkulis-
sen dar, welche überplant werden können.

Diese Bodenbewertung ist in der Karte 2 zur 
Angebotsplanung dargestellt.

Die in der Karte dargestellte Bodenbewer-
tung zeigt die Suchräume aus bodenschutz-
rechtlicher Sicht. Nach Beratungen mit an-
sässigen Landwirten, wurde offengelegt, 
dass auch ertragreiche Flächen im Such-
raum dargestellt wurden. Nach Rückspra-
che mit dem Landesamt für Umweltschutz 
kann die Gemeinde die Bodenfunktionsbe-
wertung, in maßvollem Umfang, stärker he-
rausheben.

Gemeindliche Kriterien

Die Stadt Zerbst/Anhalt legt aufgrund des 
Planungszieles: „Freiflächenphotovoltaik 
auf landwirtschaftlichen Flächen“, einen er-
höhten Focus auf das Ertragspotential der 
ausgewiesenen Böden und konnte damit 
eine verträgliche Suchraumverschiebung er-
reichen.

Wie bereits im Vorfeld erwähnt wurde im 
Rahmen mehrerer Ausschusssitzungen im 
Bau- und Stadtentwicklungsausschuss ein 
Kriterienkatalog entwickelt, um gemeindli-
chen Besonderheiten Rechnung zu tragen.

Mit einer Gemeindefläche von ca. 46.700 
ha ist die Stadt Zerbst/Anhalt die fünft-
größte Flächengemeinde der Bundesrepub-
lik Deutschland. Als stark landwirtschaftlich 
geprägte Gemeinde wurden, zum Erhalt des 
Charakters und der Eigenart der Umgebung 
folgende Festlegungen getroffen:

Funktionserfüllung und Standorteignung [Bodenfunktionsbewertungsverfahren (BFBV-LAU) Stand November 
2020; Quelle: Stadt/Anhalt
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1. Kategorie – Kriterien, die obligato-
risch erfüllt sein müssen:

•	 Standort innerhalb des Suchraums der 
Angebotsplanung

•	 Einverständniserklärung des Landwirtes 
liegt vor

•	 Netzverknüpfungspunkt muss vorliegen 
(positive Antwort Energieversorger)

•	 Absicherung von 1. Kategorie und 2. 
Kategorie durch Maßnahmen im B-Plan 
sowie im Durchführungsvertrag

•	 Größe der einzelnen Freiflächen-PVA 
darf 50 ha nicht überschreiten (gesamte 
überplante Fläche, nicht PV-Modulflä-
che)

•	 nach Beendigung PV-Nutzung muss die 
Fläche wieder landwirtschaftlich ge-
nutzt werden können (bspw. soll eine 
PV-Nutzung nach Betriebsende in eine 
ackerbauliche Nutzung umgewandelt 
werden)

2. Kategorie

Neben den v.g. Kriterien sind die in der 
nebenstehenden Tabelle aufgeführten Kri-
terien der 2. Kategorie zu erfüllen. 

Darüber hinaus werden folgende Freihalte-
zonen festgelegt:

•	 um Ortschaften und Einzelgehöfte 400 
m 
Abstand der Wechselrichter und Trafos 
500 m

•	 an Straßen 25 m

•	 an Fließ- und Standgewässern 25 m

•	 an Waldflächen 50 m

Ausnahmen

AGRI-Photovoltaik (wenn diese der DIN 
SPEC 91434 entspricht) und kleinräumi-
ge Photovoltaik-Anlagen kleiner / gleich 2 
Hektar sind von folgenden Erfordernissen 
dieser Angebotsplanung ausgenommen:

•	 Überdeckung der Vorhabensfläche mit 
Suchraumfläche zwischen 80% – 99% 
(Minus 10) Nicht an den Suchraum ge-
bunden

•	 durchschnittliche Bodenpunkte der 
überplanten Fläche zwischen 25 und 35 
(Minus 10) Keine Bodenpunkt Begren-
zung

•	 Beachtung des Pufferbereiches von 400 
m um Ortschaften und Einzelgehöfte 
Können auch innerhalb der Pufferzonen 
errichtet werden

Begründung der Kriterien

Die Pufferzonen um Ortschaften und Einzel-
gehöfte wurden im Rahmen der Gleichbe-
handlung festgelegt und an den harten Ent-
fernungskriterien der Windkraft angelehnt.

Durch den Bau- und Stadtentwicklungsaus-
schuss wurde ergänzend festgelegt, dass 
aufgrund von Erfahrung (Geräuschimmissi-
onen durch Trafos und Wechselrichter) aus 
vergangenen Bauleitplanungen, ein Ab-
stand von 500 m der Wechselrichter und 
Trafos in der Anlage zur Wohnbebauung, 
das Konfliktpotential mindert.

Bei dem Vorhandensein von reinen Indust-
rie- bzw. Gewerbegebieten wurden die Ab-
stände auf 0 m reduziert.

Abstände zu Straßen wurden aus dem Stra-
ßenrecht angelehnt, inklusive eines 5 m Ak-
tionsabstand. 

Fließ- und Standgewässer sollen zur besse-
ren Unterhaltung mit dem festgelegten Ab-
stand versehen werden.

Der Abstand zu Waldflächen resultiert aus 
Eingaben von Ausschussmitgliedern, zur 
ungehinderten Bewirtschaftung und um 

dem Wild keine unmittelbare Barriere zu er-
richten.

Die vorangegangenen Kriterien und Fest-
legungen führten am Ende zu einer Such-
raumkulisse von rund 1.000 ha landwirt-
schaftlicher Fläche.

Dieser Suchraum wird in der Karte 3 zusam-
men mit den Bestandsanlagen für Wind, 
Deponie und Photovoltaik dargestellt. Die 
Planung stellt in Vorbereitung eines vorha-
benbezogenen Bauleitplanverfahrens ein 
stark vermindertes Konfliktpotential zu kon-
kurrierenden Nutzungen dar. Des Weiteren 
wurden wesentliche Arbeitsschritte von den 
Schultern möglicher Vorhabensträger ge-
nommen und durch die Stadt Zerbst/Anhalt 
zur freien Verfügung gestellt.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Errichtung von Freiflächen-
Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftli-
chen Flächen kommt der Stadt Zerbst/An-
halt, als Träger der Bauleitplanung, eine 
wichtige aktive und vor allem lenkende Rol-
le zu. Mit dieser Angebotsplanung wird die 
Möglichkeit geschaffen, auch Acker- und 
Grünlandflächen im Gemeindegebiet für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu nut-

Auszug Kriterienkatalog 2. Kategorie; Quelle: Stadt Zerbst/Anhalt
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zen. Dieses Konzept soll der Stadt als Pla-
nungshilfe dienen und Anfragen und Anträ-
ge zu Photovoltaik-Freiflächenanlagen len-
ken. Auf diese Weise kann die Stadt Zerbst/
Anhalt Flächen für die solare Nutzung de-
finieren und somit die Voraussetzungen für 
eine langfristig orientierte Investitions- und 
Standortplanung schaffen.

Da Freiflächen-Photovoltaikanlagen kei-
ne privilegierten Anlagen gemäß § 35 Abs. 
1 BauGB sind, ist grundsätzlich eine ge-
meindliche Bauleitplanung erforderlich. 
Sollten die Anlagen zusätzlich, aufgrund ih-
rer Ausdehnung, als raumbedeutsam einge-
stuft werden ist darüber hinaus ebenfalls 
ein Raumordnungsverfahren notwendig. 
Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber 
erreichen, dass ökologisch sensible Flächen 
nicht überbaut werden und durch die Betei-
ligung der Öffentlichkeit eine möglichst gro-
ße Akzeptanz vor Ort erreicht wird.

Das Vorliegen dieser Angebotsplanung der 
Stadt Zerbst/Anhalt gibt den Investoren ein 
Instrument an die Hand, die eigenen Res-
sourcen effektiver bei der Ausgestaltung 
der Anlagen und Trassenverläufe einzuset-
zen. Freiflächensolaranlagen bieten eine 
Chance, über eine nachhaltige Energieer-
zeugung hinaus auch Landschafts- und Na-
turschutzziele zu verwirklichen. Diese multi-
funktionale Nutzung kann solchen Projek-
ten einen ganzheitlichen umweltfreundli-
chen Charakter verleihen. Diese Flächen 
bieten somit neben der Erzeugung von er-
neuerbaren Energien eine gute Chance zu-
gunsten des Natur- und Artenschutzes. Ein 
Projekt, das Energie- und Klimaschutzziele 
mit den Anliegen des Naturschutzes verbin-
det, besitzt ein positives Image und gibt Im-
pulse für energiepolitische Ziele, Unterneh-
men und Branche.

Standortsuche

Bei der Standortsuche konzentrierte sich die  
Sonnenweide Bias GmbH & Co. KG auf Flä-
chen in der Stadt Zerbst/Anhalt, aus denen 
ein großflächiges, in kurzer Entfernung zu-
einander befindliches Plangebiet geschaf-
fen werden kann, unter Berücksichtigung 
der Restriktionen durch bestehende Nut-
zungen sowie Exposition und Topografie, 
Größe der Fläche, ökologische Wertigkeit 
und Eigentumsverhältnisse bzw. Flächen-
verfügbarkeit.

Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 

§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-
tenzieller Nutzungsalternativen für die ge-
wählten Flächen. 

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, 
wie z.B. die Lage in NATURA-2000-Gebie-
ten und Vorrang- sowie Vorbehaltsgebiete 
aus. Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt geprüft. 

In Ermangelung überzeugender Alternati-
ven und da die lokalen Entwicklungsziele 
an anderen Stellen nicht besser umgesetzt 
werden können, handelt es sich nach Wür-
digung offensichtlicher Planungsvarianten 
bei der vorgesehenen Planung um eine aus-
gewogene Lösung.

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaik-Anlage.

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Freiflächen-Photovoltaik- 
Anlage untersucht. Aufgrund der Abhängig-
keit von der Besonnung ist die im Bebau-
ungsplan dargestellte Alternative allerdings 
die einzige, welche alle erforderlichen funk-
tionalen Anforderungen erfüllt.

Gleichzeitig bedingt die bereits bestehen-
de Erschließung des Gebietes eine Mini-
mierung der ökologischen Beeinträchtigun-
gen und damit eine größtmögliche Umwelt
verträglichkeit. 

Vereinbarkeit des vorliegenden 
Vorhabens mit der Angebots- 
planung der Stadt Zerbst/Anhalt

1. Kategorie – Kriterien, die obligato-
risch erfüllt sein müssen:

Sämtliche Kriterien der 1. Kategorie wer-
den erfüllt. Entsprechende Nachweise lie-
gen dem Bau- und Liegenschaftsamt der 
Stadt Zerbst vor.

2. Kategorie

Die vorliegende Planung überschreitet die 
vorgegebene Zielpunktzahl der 2. Kategorie 
gem. der nachstehenden Tabelle.

„Erläuterungen 

1. Der Sitz der Betreiberfirma wird nach 
Zerbst gelegt.

2. Abgabe von 0,2 ct / kWh an die Gemein-
de sowie Standortsicherung des Schrauben-
werks Zerbst

3. Für die Auftragsvergabe werden im Rah-
men der Projektentwicklung und -um-
setzung (z.B. von Planungs- und Bauleis-
tungen) sowie im späteren Betrieb der 
PV-Anlage (z.B. für Grünpflege, technische 
Wartung) nach Möglichkeit regional ansäs-
sige Firmen beauftragt.

4. Über die Saligon Stiftung werden re-
gionale und naturschutzfachliche Projek-
te gefördert. Ziel der Stiftung ist die Förde-
rung der Jugendhilfe, von Kunst und Kul-
tur, des Denkmalschutzes, der Erziehung 
und Berufsbildung, des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, der Hilfe für poli-
tisch, rassisch und religiös Verfolgte, des 
Tierschutzes, des Sports und des traditio-
nellen Brauchtums durch Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Bundeslandes Sachsen-An-
halt umzusetzen. In der Vergangenheit wur-
de bereits verschiedene Projekte und Verei-
ne gefördert:

•	 Förderung regionaler Sportvereine (z.B. 
Sportkegelverein Rot Weiß Zerbst 1999 
e.V., Traktor Leps e.V., SC Vorfläming 
Nedlitz e.V., Karateschule Zerbst e.V.)

•	 Orgelsanierung Kirchgemeinde Bonitz/
Pulspforde

•	 Förderverein Großtrappenschutz e.V.: 
Einsatz von Brachflächen und Zaunbau 
im Schutzgebiet Osterwesten (Zerbster 
Land)

•	 Kinder- und Jugendbeirat der Stadt 
Zerbst

•	 Apfelbaumpflanzungen am Brauerei-
weg (Stadt Zerbst)

•	 Renaturierung des Ratsbruch bei Klein-
leitzkau (geplant)

5. Siehe 4.

6. Im Rahmen des Vorhabens werden ver-
schiedene Maßnahmen angestrebt und um-
gesetzt; u.a. Verwendung von regionalem 
Saatgut für die Einsatz der Grünflächen so-
wie die Eingrünung der Anlage (z.B. in Rich-
tung 187a). Weitere Maßnahmen werden 
im Zuge des B-Planverfahrens im Rahmen 
des Umweltberichts und den darin enthalte-
nen Maßnahmenkatalog definiert und fest-
gesetzt.

7. Nicht zutreffend; siehe 9.

8. Systemdienlichkeit

a. Nutzung von Wasserstoff
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Aufgrund der fluktuierenden und dezen-
tralen Energieerzeugung stellen erneu-
erbare Energieträger wie Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen mit steigenden Anteil 
an der Gesamtenergieerzeugung eine zu-
nehmende Herausforderung für das Strom-
netz dar. Die Nutzung von Wasserstoff zur 
flexiblen Speicherung überschüssiger Ener-
gie und Freigabe zu Zeitpunkten hoher 
Nachfrage und/oder niedriger Produktion 
wird hierbei zukünftig eine Schlüsselrol-
le einnehmen, um ein sicheres und stabi-
les Stromnetz zu gewährleisten. Aus diesem 
Grund engagiert sich die Leipziger Energie-
gesellschaft (LEG), welche im vorliegenden 
Projekt die mit der Projektentwicklung be-
auftragte Firma ist, bereits seit mehreren 
Jahren aktiv in der Entwicklung zur Erzeu-
gung von grünen Wasserstoff: Im Rahmen 
der Planung des Energieparks Borna war 
die LEG maßgeblich an der Erstellung einer 
umfassenden Machbarkeitsstudie beteiligt, 
im Rahmen welcher in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Unternehmen (u.a. HH2E AG, 
EnergieSynergie GmbH, Maslaton Rechts-
anwaltskanzlei) die Etablierung einer nach-
haltigen Wasserstoffproduktion am Stand-
ort Borna aus verschiedenen Gesichtspunk-
ten (rechtlich, PV- und H2-technisch, Folge-
nutzungsmöglichkeiten) beleuchtet wurde. 
Im Projekt HyDSerbia wird in Zusammen-
arbeit mit dem Fraunhofer-Center für Sili-

zium-Photovoltaik (CSP) aktuell an einer 
Durchführbarkeitsstudie zur großindustriel-
len Skalierung der Produktion, des Trans-
ports und des Exports von grünem Wasser-
stoff und Derivaten an diversen Standorten 
in der Republik Serbien gearbeitet. Geför-
dert vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) wird zeitgleich aktu-
ell die Errichtung und der Betrieb einer inte-
grierten H2-Pilotanlage geplant, welche als 
Vorstufe für die großindustrielle Produktion 
dienen soll. 

Im Rahmen des geplanten PV-Vorhabens in 
Zerbst erklärt sich der Vorhabenträger be-
reit, die Wasserstoffpotentiale am Standort 
Zerbst zu prüfen und bei Bedarf Strom aus 
der PV-Anlage für die Belieferung eines et-
waigen zukünftig geplanten Elektrolyseurs 
und/oder Folgenutzungsmöglichkeiten (z.B. 
H2-Tankstelle) zur Verfügung zu stellen. 

b. Einbeziehung regionaler Energiesysteme

Weiterhin erklärt sich der Vorhabenträger 
dazu bereit, die Stadt und die Stadtwerke 
Zerbst bei etwaigen, sich zukünftig erge-
benden Bedarfen (z.B. im Rahmen der re-
gionalen Wärmeplanung) durch die Bereit-
stellung/Lieferung von am Standort Zerbst 
erzeugten grünen Strom zu unterstützen.       

c. Anderweitige innovative Ansätze und 
Konzepte

Der Vorhabenträger verfolgt den techni-
schen Ansatz durch die gezielte Wahl eines 
hohen DC/AC-Auslegungsverhältnis die er-
forderlichen Netzkapazitäten zu reduzie-
ren. Grundsätzlich beschreibt das DC/AC-
Auslegungsverhältnis das Verhältnis zwi-
schen der Peakleistung der Module und 
der Nennleistung des Wechselrichters in 
einer PV-Anlage. Umso höher dieses ge-
wählt wird, desto mehr Modulleistung lässt 
sich an einen Wechselrichter anschließen. 
Gleichzeitig hat dieses zur Folge, dass zu 
den sogenannten „Mittagsspitzen“, wel-
che klassischerweise in den Sommermona-
ten bei Süd-ausgerichteten PV-Anlagen auf-
treten, die erzeugte Modulleistung durch 
die begrenzte Nennleistung des Wechsel-
richters limitiert wird und so die auftreten-
den Spitzen gekappt werden. In der Sum-
me wird diese Kappung der Leistungsspit-
zen („Peak-Shaving“) durch die höhere 
angeschlossene Modulleistung überkom-
pensiert, sodass der Gesamtnutzungsgrad 
der PV-Anlage steigt. Gesamtwirtschaft-
lich kann ein hohes DC/AC-Verhältnis darü-
ber hinaus dazu beitragen, dass verminder-
te Netzkapazitäten für den Anschluss der 
PVA abgerufen werden müssen und so ins-
gesamt auch der Bedarf eines Netzausbaus 

Auswertung Kriterienkatalog 2. Kategorie: Quelle: Sonnenweide Bias GmbH & Co. KG; Stand: 03.04.2025
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1. Sitz der Betreiberfirma in der Gemeinde  10 10 
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9. durchschnittliche Bodenpunkte der überplanten Fläche zwischen 25 und 35  -10 -10 
10. Überdeckung der Vorhabensfläche mit Suchraumfläche zwischen 80% – 99% -10  
11. Zubau bringt eine Häufung von PV-Anlagen im Landschaftsraum (1000 m)  -10 -10 
12. Größe der FF-PVA über 20 ha (PV-Modulfläche)  -10 -10 
13. Größe der FF-PVA über 30 ha (PV-Modulfläche)  -20  
14. Größe der FF-PVA über 40 ha (PV-Modulfläche)  -30  
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sowie die damit entstehenden gesamt-
volkswirtschaftlichen Kosten gesenkt wer-
den können. Weitere Informationen hierzu 
finden sich in Anhang 6.

9. Die durchschnittliche Bodenpunktzahl 
liegt bei rund 25,2

10. Die Vorhabenfläche befindet sich zu 
100% innerhalb der Suchraumfläche

11. Nicht zutreffend

12. Die PV-Modulfläche der einzelnen Teil-
gebiete liegt bei 23,97 ha (Teilgebiet 1), 
28,86 ha (Teilgebiet 2) bzw. 14,04 ha (Teil-
gebiet 3).

13. Nicht zutreffend “
(Quelle: Auswertung Kriterienkatalog; Leipziger Ener-
gie GmbH & Co. KG, Leipzig; Stand: 03.04.2025)

Lageplan: Quelle: Sonnenweide Bias GmbH & Co. KG; Stand: 03.04.2025
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Anlage 3: Lageplan und Flurstücksliste 

 
Lageplan einschließlich bereits gemäß Kriterienkatalog berücksichtigter Abstandsflächen für 
Ortschaften und Einzelgehöfte (400m), Straßen (25m), Fließ- und Standgewässer (25m) und Waldflächen 
(50m)  

 



Bebauungsplan „Energiepark Sonnenweide-Bias“, Stadt Zerbst/Anhalt 13 www.kernplan.de

Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) des Landes Sachsen-Anhalt (12.03.2011), Regionaler Entwicklungsplan 2018 
(27.04.2019)

Ziele und Grundsätze gem. Landesent-
wicklungsprogramm 2010 (LEP)

Z 115 

Photovoltaikfreiflächenanlagen sind in der Regel raumbedeutsam und bedürfen vor ihrer 
Genehmigung einer landesplanerischen Abstimmung. Dabei ist insbesondere ihre Wir-
kung auf

• das Landschaftsbild,

• den Naturhaushalt und

• die baubedingte Störung des Bodenhaushalts

zu prüfen.

G 84 

Photovoltaikfreiflächenanlagen sollen vorrangig auf bereits versiegelten oder Konver-
sionsflächen errichtet werden.

G 85 

Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzter Flä-
che sollte weitestgehend vermieden werden.

Begründung: 

Für Photovoltaikfreiflächenanlagen wird Raum in Anspruch genommen, welcher in Ab-
hängigkeit der Anlagentypen (Solarbäume oder Ständer) und der installierten Leistung 
(i.d.R. > 1 MW) mit einer erkennbaren Flächenrelevanz > 3 ha und ggf. Höhenrelevanz 
bei Solarbäumen eine Prüfungswürdigkeit im Einzelfall aufweist. Eine flächenhafte Instal-
lation von Photovoltaikanlagen hat deutliche Auswirkungen auf die Freiraumnutzung 
hinsichtlich Versiegelung, Bodenveränderung, Flächenzerschneidung und die Verände-
rung des Landschaftsbildes. Betriebsbedingt können Lichtreflektionen durch Solarmodule 
auftreten. Um eine hohe Energieleistung erreichen zu können, ist die Tendenz zu immer 
größerem Flächenbedarf erkennbar (2006: Inanspruchnahme von 195 ha bei einer Ge-
samtleistung von 39 MW; 2008 Inanspruchnahme von 457 ha bei einer Gesamtleistung 
von 75 MW). Aus diesem Grund ist bei Vorhaben zur Errichtung von Photovoltaikanlagen 
eine landesplanerische Abstimmung unerlässlich, in der die Auswirkungen auf den Raum 
zu prüfen sind. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fläche soll vermieden 
werden, um die Landwirtschaft als raumbedeutsamen Wirtschaftszweig zu sichern.

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete •	 Nicht betroffen

Ziele und Grundsätze gem. Regionaler Ent-
wicklungsplan für die Planungsregion An-
halt-Bitterfeld-Wittenberg

Z 2 

Als regional bedeutsame Standorte für Industrie und Gewerbe werden die bereits vor-
handenen Standorte festgelegt:

Zerbst ”Süd”

Begründung:

Zerbst ”Süd” (umfasst die Gewerbegebiete Kirschallee, Industrieweg, Altbuchsland, 
Ahornweg) ist ein traditioneller Industrie- und Gewerbestandort. Er verfügt über einen 
breiten Branchenmix, 55 Betriebe und über 1.000 sozialversicherungspflichtige Arbeits-
plätze. Der Standort im Mittelzentrum Zerbst/Anhalt ist in der dünn besiedelten Teilregion 
im Nordwesten der Planungsregion von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung.

Sie sind entsprechend dem Bedarf weiterzuentwickeln.

Begründung:

Die Darstellung dieser etablierten Standorte erfolgt durch eine Flächensignatur. Die Re-
gionalbedeutsamkeit wurde aufgrund folgender Kriterien bestimmt:
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Kriterium Beschreibung

Ziele und Grundsätze gem. Regionaler Ent-
wicklungsplan für die Planungsregion An-
halt-Bitterfeld-Wittenberg

•	 ca. 500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze

•	 Vorhandensein verschiedener Branchen

•	 Orientierung an Leitmärkten - Energie, Maschinen-, Anlagenbau, Gesundheit/Medi-
zin, Mobilität/Logistik, Chemie, Bioökonomie, Ernährung, Landwirtschaft

•	 Zusammenarbeit mit Forschung und Wissenschaft

•	 Vorhandensein mehrerer Betriebe

•	 Verkehrsanbindung

In diesen Standorten ist die Ansiedlung von Logistikansiedlungen zulässig.

Bei der Weiterentwicklung der Standorte ist zu beachten, dass diese noch über ungenutz-
te Areale mit einer Anbindung an die technische Infrastruktur verfügen [RPG ABW 2016]. 
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung sind die Infrastrukturfolgekosten 
von einer immer geringer werdenden Bevölkerung zu tragen, sodass der Aspekt der 
Unterhaltung von Infrastruktureinrichtungen zukünftig stärker in den Vordergrund rückt. 
Die Inanspruchnahme dieser ungenutzten Areale ist daher durch ein effizientes Flächen-
management prioritär auszuschöpfen.

Z 3

In den Vorrangstandorten für landesbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen und re-
gional bedeutsamen Standorten für Industrie und Gewerbe ist die bauleitplanerische 
Festsetzung von Bauflächen für Photovoltaikfreiflächenanlagen unzulässig. Darüber hin-
aus ist im Falle der verbindlichen Bauleitplanung die Festsetzung der Gebietsart Gewer-
be- bzw. Industriegebiet zulässig, wobei die Errichtung von raumbedeutsamen 
Photovoltaikfreiflächenanlagen als Gewerbebetriebe aller Art durch textliche Festsetzung 
auszuschließen ist.

Begründung:

Raumbedeutsame, selbstständige Photovoltaikfreiflächenanlagen gehören nicht zu den 
im Außenbereich privilegierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB und bedürfen daher für 
ihre Zulässigkeit der gemeindlichen Bauleitplanung. Die Realisierung von 
Photovoltaikfreiflächenanlagen setzt eine planungsrechtliche Festsetzung als „Sonstiges 
Sondergebiet“ i.S.v. § 11 Abs. 2 BauNVO oder „Versorgungsfläche“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 
12 BauGB voraus. Die bauleitplanerische Festlegung dieser besonderen Bauflächen für 
Photovoltaikfreiflächenanlagen ist mit den vorrangigen Funktionen in Vorrangstandorten 
für Industrie und Gewerbe nicht vereinbar, da es sich um infrastrukturell gut erschlossene 
Standorte mit hoher Lagegunst und entsprechendem Erweiterungspotenzial für vorhan-
dene bzw. zusätzliche Industrie- und Gewerbeansiedlungen handelt. Die Vorhaltung die-
ser Flächen für die Ansiedlung von arbeitsplatzintensiven und/oder erheblich störenden 
Industrie- und Gewerbebetrieben, die auf die gute Lagegunst und Erschließung angewie-
sen sind, liegt im vorrangigen öffentlichen Interesse der Planungsregion. Für gewerbliche, 
raumbedeutsame Photovoltaikfreiflächenanlagen, welche einen erheblichen Flächenbe-
darf haben, stehen diese Standorte wegen ihrer Lagegunst und unter dem Gesichtspunkt 
eines effektiven Flächenmanagements nicht zur Verfügung. Daher ist in verbindlichen 
Bauleitplänen die Errichtung raumbedeutsamer Photovoltaikfreiflächenanlagen auszu-
schließen.

Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete •	 Der regional bedeutsame Standort für Industrie und Gewerbe Zerbst „Süd“ grenzt 
unmittelbar nördlich an Teilgeltungsbereich 1 an.

•	 Darüber hinaus sind keine Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete betroffen.

Ziele und Grundsätze gem. 1. Änderung 
Regionaler Entwicklungsplan 2018,

•	 Nicht betroffen

Sachliche Teilpläne Wind 2018, 
Daseinsvorsorge und Wind 2027

•	 Nicht betroffen
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung •	 Nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturpark, National-
parks, Biosphärenreservate

•	 Nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach BbgDSchG •	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere  
und Pflanzen

•	 Da von dem Planvorhaben keine Bäume und Gehölzbestände betroffen sind, sind 
keine speziellen Rodungszeiten vorzugeben, die zum allgemeinen Schutz wild leben-
der Pflanzen und Tiere gemäß § 39 BNatSchG notwendig wären.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Teil-Flächennutzungsplan (Blatt 1) und die 1. Ergänzung des Flächennutzungspla-
nes Gemarkung Bias der Stadt Zerbst/Anhalt stellen die gesamten Teilgeltungsbereiche 
als Flächen für die Landwirtschaft dar. Nachrichtlich ist für einen Teilbereich eine Fläche 
mit archäologischen Kulturdenkmalen dargestellt. Zudem sind ober- und unterirdische 
Hauptversorgungsleitungen dargestellt. 

Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht somit dem Entwicklungsgebot nach § 8 
Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln 
sind. 

Gemäß § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB kann ein vorzeitiger Bebauungsplan aufgestellt werden, 
bevor der Flächennutzungsplan ergänzt oder geändert ist, wenn bei Gebiets- oder Be-
standsänderungen von Gemeinden oder anderen Veränderungen der Zuständigkeit für 
die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein Flächennutzungsplan fort gilt. 

Im Hinblick auf die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe am 1. Ja-
nuar 2010, der Aufnahme von 21 Gemeinden mit ihren Ortsteilen zur Einheitsgemeinde 
Stadt Zerbst/Anhalt und dem damit einhergehenden Planungsbedürfnis für einen neuen 
gemeinsamen Flächennutzungsplan kann der vorliegende Bebauungsplan als vorzeitiger 
Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 4 S. 2 BauGB aufgestellt werden.

Der in Rede stehende Bebauungsplan bedarf jedoch, da er nicht aus dem gültigen Flä-
chennutzungsplan entwickelt ist, gemäß § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltung Anhalt/Bitterfeld (vgl. § 1 Nr. 2 der Landesverordnung über die Zustän-
digkeiten nach dem Baugesetzbuch - ZuVO nach BauGB -).

Teil-Flächennutzungsplan (Blatt 1) der Stadt Zerbst/Anhalt:
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Kriterium Beschreibung

1. Ergänzung des Flächennutzungsplanes Gemarkung Bias der Stadt Zerbst/Anhalt:
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung 
- Sonstiges Sondergebiet 
„Photovoltaik“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Analog Abs.  2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Ziel der vorliegenden Planung ist, die Nut-
zung der Plangebiete mit Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlagen planungsrechtlich vorzube-
reiten.

Deshalb sind innerhalb der Sondergebiete 
Anlagen zur Erzeugung und Speicherung 
von Strom aus solarer Strahlungsenergie, 
einschließlich deren Nebenanlagen, zuläs-
sig. 

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Hauptnutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung der Sonsti-
gen Sondergebiete „Photovoltaik“ sind 
Zuwegungen zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass das im 
Plangebiet anfallende Regenwasser - wie 
bisher - vor Ort versickern wird. Zur Ablei-
tung von nicht versickertem Regenwasser 
sind im Bedarfsfall entsprechende Einrich-
tungen zur Entwässerung (z.B. Entwässe-
rungsrinnen, -becken und -mulden) samt 
erforderlichem Zubehör zulässig, wobei im 
weiteren Verfahren geklärt wird, ob v.g. Ein-
richtungen erforderlich sind.

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bauli-
cher Anlagen dient der Verhinderung einer 
Höhenentwicklung über das unbedingt nöti-
ge Maß hinaus und sorgt somit für ein mög-
lichst harmonisches Einfügen in das Land-
schaftsbild. Innerhalb der zulässigen Hö-
he können alle technischen Möglichkeiten 
für eine möglichst optimierte Photovoltaik
nutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Im Sonstigen Sondergebiet „Photovoltaik“ 
ist eine Grundflächenzahl von 0,6 für die 
projizierte überbaubare Fläche erforderlich, 
um die Belegungsdichte der Modultische zu 
regeln. Im Unterschied zu sonstigen bauli-
chen Anlagen bringen Photovoltaikanlagen 
in aufgeständerter Bauweise einen sehr ge-
ringen Versiegelungsgrad mit sich. Der tat-
sächliche Versiegelungsgrad wird durch 
die Verankerung der Unterkonstruktion 
für die Photovoltaikmodultische im Bo-
den sowie durch die Flächen von Wech-
selrichtern und Trafogebäuden hervorge-
rufen. Daher wird zusätzlich festgesetzt, 
dass die Bodenversiegelung (Fundamen-
te / Rammpfosten der Untergestelle, Wech-
selrichter, Speicher, Transformatoren, Über-
gabestation und Zaunpfosten) im Sonsti-
gen Sondergebiet „Photovoltaik“ 1 (SOPV 
1) maximal 5.000 m2, im Sonstigen Son-
dergebiet „Photovoltaik“ 2 (SOPV 2) ma-
ximal 2.000 m2, im Sonstigen Sonderge-
biet „Photovoltaik“ 3 (SOPV 3) maximal 
1.000 m2 und im Sonstigen Sondergebiet 
„Photovoltaik“ 2 (SOPV 4) maximal 2.000 
m2 erreichen darf. Diese Flächenangaben 

werden auch Grundlage der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaik
Anlagen an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimen-
sioniert, um alle zur Errichtung und zum 
Betrieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
gen notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maxima-
le Ausnutzung der Flächen im Plangebiet 
möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Photovoltaik-Anlagen zu ge-
währleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden. 

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar sind, hier: 
Schutzstreifen Graben /Schutz-
streifen Freileitungen / Bauver-
bots- und Baubeschränkungs-
zone der B 187a (B 187a) 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB

Der Geltungsbereich liegt angrenzend zur 
Bundesstraße 187a (B 187a). Aus diesem 
Grund gelten die gesetzlichen Vorgaben des 
FStrG für das Planvorhaben. Mit der getrof-
fenen Festsetzung wird gewährleistet, dass 
keine negativen Auswirkungen auf die Ver-
kehrssicherheit der Bundesstraße 187a (B 
187a) durch das Planvorhaben zu erwarten 
sind. Die entsprechenden Hinweise werden 
in den Bebauungsplan eingestellt.
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Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Leitungsrechten dient zum einen dazu, 
dem Versorgungsträger die Zugänglichkeit 
der Grundstücke zu Wartungs-/Instandhal-
tungszwecken zu gewährleisten und zum 
anderen zum Schutz der oberirdischen Frei-
leitungen. Vor der Bebauung dieser Flä-
chen müssen die erforderlichen Einweisun-
gen, Verhaltensregeln, Schutzanweisungen 
und Bauanträge rechtzeitig mit dem Versor-
gungsträger abgestimmt werden. 

Analog mit dem Schutzstreifen entlang der 
Freileitungen wird ein Bereich definiert, der 
mit Leitungs-, Geh- und Fahrrechten zu-
gunsten des Versorgungsträges zu belas-
ten ist. 

Verkehrsflächen besonderer  
Zweckbestimmung, hier: Wirt-
schaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Verlauf des bestehenden Wirtschafts-
weges wird nachrichtlich in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. Durch die Festset-
zung der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Wirtschaftsweg 
wird zum einen die Erschließung des Plan-
gebietes sichergestellt sowie zum anderen 
die öffentliche Zugänglichkeit der angren-
zenden land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen sichergestellt. 

Oberirdische Versorgungsleitun-
gen, hier: Freileitungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch das Plangebiet verlaufen Freileitun-
gen. Die Verläufe der Leitungen werden aus 
Vorsorgegründen in den Bebauungsplan 
übernommen. Vor der Bebauung dieser Flä-
chen müssen die erforderlichen Einweisun-
gen rechtzeitig mit dem Versorgungsträger 
abgestimmt werden.

Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

VERFAHRENSVERMERKE
• Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat am 

__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes beschlossen (§ 2 
Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

 Zerbst/Anhalt, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebau ungs planes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

• Die Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer Unter-
richtung in der Zeit vom __.__.____ bis einschließ-
lich __.__.____ frühzeitig beteiligt (§  3 Abs.  1 
BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom __.__.____ frühzeitig 
beteiligt und von der Planung unterrichtet und um 
Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB (Scoping) aufgefordert 
(§ 4 Abs. 1 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt und 
die Veröffentlichung des Bebauungsplanes im 
Internet beschlossen (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A), dem Textteil (Teil B) und 
der Begründung sowie dem Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis ein schließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

• Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 

BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt. 

• Während der Veröffentlichung im Internet / Ausle-
gung gingen seitens der Öffentlichkeit, Behörden 
und der sonstigen Träger öffentlicher Belange so-
wie der Nachbargemeinden Anregungen und Stel-
lungnahmen ein. Die Abwägung der vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen erfolgte durch den 
Stadtrat am __.__.____. Das Ergebnis wurde den-
jenigen, die Anregungen und Stellungnahmen vor-
gebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 
BauGB).

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB). 
Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Textteil (Teil B) und der Begründung 
sowie dem Umweltbericht.

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisverwal-
tung Anhalt/Bitterfeld, zur Genehmigung vorgelegt. 

• Der Bebauungsplan wurde gem. § 10 Abs. 2 BauGB 
von der höheren Verwaltungsbehörde, der Kreisver-
waltung Anhalt/Bitterfeld, genehmigt.

Az.:_____________

Kreisverwaltung Anhalt/Bitterfeld

Köthen, den __.__.____

• Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

 Zerbst/Anhalt, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 8 Abs. 
3 KVG LSA hingewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeich nung (Teil A), 
dem Textteil (Teil B), der Begründung und dem 
Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Er-
klärung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Zerbst/Anhalt, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Stadtverwaltung der Stadt Zerbst/Anhalt
Schloßfreiheit 12
39261 Zerbst/Anhalt

Stand der Planung: 08.05.2025
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Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen gelten u. a. folgende Gesetze und Verordnungen 
in den jeweils gültigen Fassungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-

setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1206), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409).

• Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz - KVG LSA) 
vom 17. Juni 2014, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 5. April 2024 (GVBl. LSA S. 96). 

• Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
September 2013, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. Februar 2024 (GVBl. LSA S. 22).

• Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(NatSchG LSA) vom 10. Dezember 2010, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Ok-
tober 2019 (GVBl. LSA S. 346).

• Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 21. Oktober 1991, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2005 (GVBl. 
LSA S. 769, 801).

• Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
zum Bundes-Bodenschutzgesetz (Bodenschutz-
Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt - BodSchAG 
LSA) vom 2. April 2002, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2019 (GVBl. 
LSA S. 946).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Nutzungsart
SOPV2

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 2.000 m2

Nutzungsart
SOPV2

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 2.000 m2

Nutzungsart
SOPV3

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 1.000 m2

Nutzungsart
SOPV4

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 2.000 m2

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
TEILGELTUNGSBEREICHE
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV
SONSTIGE SONDERGEBIETE „PHOTOVOLTAIK“ 1-4 (SOPV1-4)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m
HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE 
ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,6

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IN DEN EINZELNEN 
TEILGELTUNGSBEREICHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN BZW. NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND, HIER: SCHUTZSTREIFEN GRABEN / SCHUTZSTREIFEN 
FREILEITUNGEN / BAUVERBOTS- UND BAUBESCHRÄNKUNGSZONE DER B 187A
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG, HIER: WIRTSCHATFSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN, HIER: FREILEITUNGEN 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

PG GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS.1 NR. 15 BAUGB)

WASSERFLÄCHE, HIER: GRABEN 
(§ 9 ABS.1 NR. 16 BAUGB)

ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 25 B BAUGB)

GEMARKUNGSGRENZE BIAS / ZERBST

Nutzungsart Anlagenhöhe

Grundfl ächenzahl Grundfl äche

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE
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Die Bereiche innerhalb der Teilgeltungsbe-
reiche, die als Abstandsflächen zur angren-
zenden Bundesstraße, den angrenzenden 
Waldflächen und dem Graben freigehalten 
werden sollen, werden als Grünflächen fest-
gesetzt. 

Wasserfläche; hier: Graben

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Der Verlauf des bestehenden Grabens wird 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufge-
nommen und als Wasserfläche; hier: Graben 
festgesetzt. Damit wird der Verlauf des be-
stehenden Grabens planungsrechtlich gesi-
chert.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Maßnahmen werden nach Vorlage des 
Umweltberichtes ergänzt.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Die Maßnahmen werden nach Vorlage des 
Umweltberichtes ergänzt.

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Die Festsetzung trägt dazu bei, den ökolo-
gisch hochwertigen Bestand innerhalb der 
Plangebiete zu erhalten und das auszuglei-
chende ökologische Defizit zu minimieren.

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente in-
nerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren 
zurückzubauen. Ein Repowering der Anla-
ge gilt nicht als Betriebsende und bleibt von 

der Rückbauverpflichtung unberührt. Als 
Folgenutzung wird eine Landwirtschaftsflä-
che festgesetzt.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
BbgBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 87 der Brandenburgischen 
Bauordnung gestalterische Festsetzungen 
getroffen werden. 

Die Einzäunung der Photovoltaik-Anla-
ge dient dem Schutz vor Sachbeschädi-
gung und Diebstahl. Die Bauvorschrift ist 
so ausgestaltet, dass die Einzäunung nach 
Möglichkeit keine Barriere für Klein- und 
Mittelsäuger darstellt. Um die negativen 
Auswirkungen der Zaunanlage auf das 
Landschaftsbild möglichst zu minimieren, 
sollte die notwendige Zaunanlage land-
schaftsangepasst eingefärbt, d.h. in ge-
deckten grünen Farbtönen gehalten wer-
den.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan einge-
stellt:

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Ge-
sundheit und Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Auswirkungen auf die Belange der 
Raumordnung und Landesplanung

Die vorliegende Planung widerspricht nicht 
den raumordnerischen Zielen des Landes-
entwicklungsplanes 2010 des Landes Sach-
sen-Anhalt oder des Regionalen Entwick-
lungsplans der Planungsregion für die Pla-
nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, 
da die darin festgelegten Vorranggebiete 
für die Landwirtschaft und der regional be-
deutsame Standort für Industrie und Ge-
werbe Zerbst „Süd“ durch die vorliegende 
Planung nicht beeinträchtigt werden und 
die Grundzüge des Regionalen Entwick-
lungsplans der Planungsregion für die Pla-
nungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 
nicht berührt sind. 

Durch die auf Bebauungsplanebene getrof-
fenen Festsetzungen (Rückbauverpflichtung 
und Folgenutzung) wird zudem sicherge-
stellt, dass die Herausnahme der Landbe-
wirtschaftung am projektierten Standort für 
den Zeitraum des wirtschaftlichen Betriebs 
der Anlage nicht zu einem dauerhaften Ver-
lust an Boden führt. Vielmehr wird durch 
die geplante photovoltaischen Nutzung 
dem übergeordneten Ziel zum beschleunig-
ten Ausbau erneuerbarer Energien zusätz-
lich Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die allgemeinen  
Anforderungen an gesunde Wohn-  
und Arbeitsverhältnisse und die  
Sicherheit der Wohn- und 
Arbeitsbevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen 
Daseins. Er enthält die aus den allgemei-
nen Planungsgrundsätzen entwickelte For-
derung für Bauleitpläne, dass die Bevölke-
rung bei der Wahrung der Grundbedürfnis-
se gesunde und sichere Wohn- und Arbeits-
bedingungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
umfeld so entwickelt werden soll, dass Be-
einträchtigungen vom Planungsgebiet auf 
die Umgebung und von der Umgebung 
auf das Planungsgebiet vermieden werden. 
Dies kann erreicht werden, indem unverein-
bare Nutzungen voneinander getrennt wer-
den.

Aufgrund der Größe könnten von dem ge-
planten Solarpark visuelle Beeinträch-
tigungen mit Störungen der direkten 
Wohnumfeldqualität ausgehen. 

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist. 

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt es 
sich um ein ca. 350 m entferntes Gebäu-
de südlich des Teilgeltungsbereiches 3 des 
geplanten Solarparks, welches jedoch durch 
ein dazwischen liegenden Gehölzriegel von 
dem Plangebiet getrennt ist. Alle anderen 
Wohnnutzungen liegen in deutlich größe-
ren Entfernungen. 

Aufgrund der großflächig umgebenden, 
sichtverschattenden Wald- und Gehölzbe-
stände wird die Fläche mit Sichtbezügen 
deutlich eingeschränkt. Wenn überhaupt 
wird von den Wohngebieten aus nur ein 
sehr eingeschränkter Sichtbezug bestehen.

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind somit nicht zu erwar-
ten.

Grundsätzlich sind Solarparks emissions-
arm und verursachen betriebsbedingt keine 
Lärmbelastungen. Die baubedingten Lärm-
emissionen werden aufgrund der Bauart 
von Solarparks zeitlich sehr begrenzt sein, 
so dass diese ohne größere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächen-
anlagen ein Unfall- oder Katastrophenri-
siko aus, da solche Anlagen keine gefähr-
denden Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des 
Brandschutzes sind entsprechende Schutz-
konzepte zu entwickeln. Davon unabhän-
gig sind aufgrund der großen Entfernung zu 
den nächsten Siedlungen bei Bränden kei-
ne Auswirkungen auf den Menschen zu er-
warten.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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zu erwarten. Im Gegenteil wird durch den 
Be-trieb des Solarparks elektrische Energie 
oh-ne die Freisetzung von Kohlendioxid er-
zeugt, was sich positiv auf die menschliche 
Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes  
kommt somit der Forderung, dass die Be-
völkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebie-
tes durch die Errichtung einer Photovoltaik-
Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Photovoltaik-Freiflä-
chen-Anlagen als technische und einge-
zäunte Anlage verändert werden. Dies kann 
entweder infolge einer Verringerung von 
Flächen mit landschaftsbezogener Erho-
lungsnutzung ausgelöst werden oder durch 
eine erhebliche negative Veränderung der 
Erholungseignung und -qualität benachbar-
ter Erholungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich genutztes Offenland 
ohne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. 

Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebiete mit 
erholungsspezifischen Infrastrukturen wie 
Wanderhütten, Einkehrmöglichkeiten, tou-
ristische Aussichtspunkten, speziellen Aus-
flugszielen, etc. handelt es sich bei dem im 
Einwirkungsbereich des geplanten Solar-
parks liegenden Flächen nicht.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund des eingeschränkten Sichtraums, 
von dem aus das Plangebiet einsehbar ist,  
der geringen Bedeutung des betroffenen 
Landschaftsraumes für das Landschaftsbild 

und die landschaftsbezogene Erholung so-
wie der ausreichend großen Entfernung zu 
sensiblen Nutzungen wird die Beeinträch-
tigungsintensität der Auswirkungen stark 
vermindert. Es besteht am geplanten Anla-
gen-Standort insgesamt ein geringes Kon-
fliktpotenzial gegenüber Landschaftsbild-
beeinträchtigungen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Zum planungsrelevanten Kenntnisstand las-
sen sich keine artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erkennen, die dem Vorha-
ben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von öko-
logisch hochwertigen Tier- und Pflanzen-
arten, deren Vorkommen der Errichtung 
einer PV-Freiflächenanlage entgegenstehen 
könnte, liegen insgesamt nicht vor.

Die konkreten artenschutzrechtliche Be-
lange mit einer abschließenden Bewertung 
und Darlegung potenziell einzuhaltender 
Schutzanforderungen gem. § 44 BNatSchG 
werden nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
durch entsprechende Festsetzungen kom-
pensierbar. Die konkrete Ermittlung von Art 
und Umfang der notwendigen Kompensa-
tionsmaßnahmen und ggf. erforderlicher 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men erfolgt nach Vorlage des Umweltbe-
richtes im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Betrachtungsrelevant sind jedoch die Aus-
wirkungen auf den Boden. Die baubeding-
ten Bodenbeeinträchtigungen sind weitge-
hend mit den Folgen der landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung vergleichbar und lie-
gen daher nicht im erheblichen Bereich. Da 
sich das Plangebiet nicht in Steillage be-
findet, ist nach derzeitiger Sicht nicht von 
einer besonders zu berücksichtigenden Ero-
sionsempfindlichkeit während der Bau-
arbeiten auszugehen. 

Die wesentliche Wirkung von Vorhaben auf 
den Boden gehen von Überbauung und Ver-
siegelung aus, was einen dauerhaften Ver-
lust des bestehenden Oberbodens mit al-
len Regelungs-, Lebensraum- und Produk-
tions-/Nutzungsfunktionen nach sich zieht.

Das primäre Bewertungskriterium für den 
Wert des Bodens ist sein Natürlichkeits-
grad (im Sinne von keinem oder wenig vom 
Menschen beeinflusst), daneben spielt aber 
auch die Seltenheit des Bodentyps sowie 
ein eventuell sehr hoher Erfüllungsgrad der 
Bodenfunktionen im Sinne des § 2 Abs. 2 
BodSchG - d.h. als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte - eine Rolle. Hinweise auf 
seltene Böden oder Böden mit hoher Archiv-
funktion liegen nicht vor, so dass diesbezüg-
lich kein Konfliktpotenzial erkennbar ist. 

Im Speziellen betrachtungsrelevant sind die 
natürlichen Funktionen des Bodens im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 BodSchG. Insbesondere 
die Bedeutung natürlich gewachsener Bö-
den ist generell als hoch einzustufen, da der 
Boden hinsichtlich seiner vielfältigen Funk-
tionen (Speicher-, Filter-, Puffer- und Le-
bensraumfunktion) nicht ersetzbar ist.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weit-
aus größten Teil des Plangebietes bleiben 
sämtliche Bodenfunktionen erhalten. Auf-
grund der Vielzahl an vorhandenen Feld-
wirtschaftswegen sowohl innerhalb des 
Plangebietes als auch im direkten Umfeld 
sind keine zusätzlichen externen Erschlie-
ßungsmaßnahmen notwendig. Im Allge-
meinen wird das Schutzgut Boden bei PV-
Freiflächenanlagen nur geringfügig beein-
trächtigt. 

Aufgrund der nur allgemeinen Bedeutung 
des Bodens und der bestehenden Vorbelas-
tungen durch die landwirtschaftliche, größ-
tenteils agrarische Nutzung sowie der ver-
hältnismäßig geringen Flächengröße der 
Versiegelungen und damit der grundsätz-
lich geringen Wirkintensität einer Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage auf den Boden 
ist nicht mit einer erheblichen Beeinträch-
tigung mit nachhaltigen Folgen für den Na-
turhaushalt zu rechnen. Zudem handelt es 
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sich um eine lediglich temporäre Bodenin-
anspruchnahme, da nach der Aufgabe der 
photovoltaischen Nutzung ein kompletter 
Rückbau der Versiegelungen erfolgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Ein spürbar positiver Effekt entsteht 
demgegenüber durch die zukünftige 
Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung, da der Wegfall des Nährstoff- 
und Pflanzenschutzmitteleintrags sowie 
bei den betroffenen Ackerflächen zusätzlich 
die langjährige Bodenruhe dem Boden die 
Möglichkeit zur Regeneration schafft.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. Vorliegend handelt es sich nur um 
einen künstlich angelegten Binnengraben.

Dem Gebiet kommt eine Bedeutung be-
züglich des Grundwassers zu. Die gering-
fügige Verringerung der für die Infiltration 
von Regenwasser vorhandenen Fläche in-
folge der kleinflächigen Versiegelungen ist 
weder für den Oberflächenabfluss noch 
die Grundwasserneubildung von Bedeu-
tung. Da das anfallende Regenwasser über 
die schräg stehenden Module abläuft und 
vor Ort vollständig und ungehindert im Bo-
den versickert, der Boden weitgehend un-
verändert erhalten bleibt und daher des-
sen Versickerungsfähigkeit nicht verändert 
wird, wird die Grundwasserneubildungsra-
te trotz punktueller Versiegelungen und der 
Überdeckung mit Modulen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich bleiben. Eine Re-
duzierung der Grundwasserneubildung und 
damit eine quantitative Veränderung des 
Grundwassers sind demzufolge nicht zu er-
warten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, 
die eine Grundwasserabsenkung verursach-
ten könnten, oder zu Gründungen in einem 
Bereich mit hoch anstehendem Grundwas-
ser wird es nicht kommen. Dadurch ver-
ursachte Beeinträchtigungen sind daher 
ebenfalls nicht zu befürchten.

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung des 
Solarparks vorgesehen ist, handelt es sich 
ausschließlich um landwirtschaftliche Nutz-
flächen. Bei Realisierung des Vorhabens ge-
hen daher für die Dauer der Nutzung der 
Flächen als Photovoltaik-Anlage landwirt-
schaftliche Nutzflächen vorübergehend ver-
loren.

Solarparks leisten einen Beitrag zur Errei-
chung der Energiewende im Sinne einer de-
zentralen Produktion erneuerbarer Energien 
und dient somit dem Allgemeinwohl. Die 
Landwirte sind durch den temporären Weg-
fall von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht 
in ihrer Existenz gefährdet. Auf den Flächen 
werden keine Pestizide oder sonstige für 
Flora und Fauna schädlichen Substanzen 
eingetragen. Darüber hinaus wurde eine 
Rückbauverpflichtung und Folgenutzung 
„Landwirtschaft“ per Festsetzung in den 
Bebauungsplan aufgenommen. Somit ist 
gewährleistet, dass die überplanten Flächen 
nach Beendigung der photovoltaischen 
Nutzung wieder für die Landwirtschaft zur 
Verfügung stehen können.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inter-
esse und dienen der öffentlichen Gesund-
heit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneut-
ral ist, sollen die erneuerbaren Energien als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzu-
führenden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit  
Energie

Es sind keine negativen Auswirkungen 
auf die Belange der Versorgung bekannt. 
Die in der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 

Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung des Solarparks ist über 
Feldwirtschaftswege gesichert, die von der 
B 187a kommend - an die Flächen heran-
führen.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrolle 
bzw. Instandhaltung der Freiflächen-Photo-
voltaik-Anlage.

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs auf der Bundesstraße 187a dürfen 
durch die Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge nicht negativ beeinträchtigt werden. Die 
geplante Ausrichtung der Solarmodule und 
die Einzäunung des Gebietes müssen sicher 
stellen, dass Verkehrsteilnehmer auf der B 
187a in keiner der beiden Fahrtrichtungen 
von Reflexionen betroffen sein werden, so 
dass keine Blendrisiken bestehen.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind somit nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplan-
ten Freiflächen-Photovoltaik-Anlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt.

Von der geplanten PV-Freiflächenanlage 
gehen weder lufthygienische Belastungen 
aus, noch sind großräumigere klimarele-
vante Auswirkungen zu erwarten, da dem 
Plangebiet keine besondere geländeklimati-
sche oder lufthygienischen Ausgleichsfunk-
tion zukommt. Die lokalklimatischen Verän-
derungen infolge der Überbauung mit Mo-
dulen liegen zudem in einem geringen, ver-
nachlässigbaren Bereich. Zudem ist durch 
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die Aufständerung der Modultische auch 
nach Planrealisierung der bodennahe Luft-
abfluss weiterhin gewährleistet. 

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-
gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein 
Projekt zur regenerativen Energiegewin-
nung. Der Ausbau der Nutzung solarer 
Strahlungsenergie entspricht dem bundes-
politischen Ziel zur Gestaltung des Klima-
wandels durch Verringerung des CO2-Aus-
stoßes in Prozessen der Energieerzeugung.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange der Erholung

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Stadt- und Landschafts-
bildes

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

•	 Keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf die Belange der Landwirt-
schaft

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach aktuellem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar gehen durch die Errichtung der Freiflä-
chen-Photovoltaik-Anlage landwirtschaftli-
che Produktionsflächen temporär verloren; 
allerdings können die betroffenen Flächen 
weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den.

Gem. § 2 des EEG 2023 wird der Errichtung 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von An-
lagen sowie den dazugehörigen Neben-
an- lagen liegen im überragenden öffentli-
chen Interesse und dienen der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit. Bis die Strom-
erzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren 
Energien als vorrangiger Belang in die je-

weils durchzufühenden Schutzgüterabwä-
gungen eingebracht werden.“

Aus Sicht der Stadt überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, insbe-
sondere dass die Errichtung und der Betrieb 
von Anlagen zur Produktion erneuerbarer 
Energien im überragenden öffentlichen In-
teresse liegen und der öffentlichen Sicher-
heit dienen, überwiegen deutlich. Es gibt 
keine erheblich negativen Auswirkungen 
auf das Orts- und Landschaftsbild, gesunde 
Wohnverhältnisse, umweltschützende Be-
lange, den Verkehr oder die Ver- und Ent-
sorgung.  Insgesamt kommt die Abwägung 
zu dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


